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DWA-Entgeltordnung  

zur Zertifizierung von Wartungsfirmen für Kleinkläranlagen 
(gültig ab 01/2010) 

 
Das Entgelt wird entsprechend nachfolgender Gebührentabelle nach Aufwand bemessen. 
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt gemäß Geschäftsordnung zwei Jahre. 
 

 Entgelt 

Antragsbearbeitung auf Erstausstellung des Zertifikats 120,00 EUR 

Erstausstellung des Zertifikats 180,00 EUR 

Honorar Experte  
(Prüfaufwand vor Ort, Fahrzeit wird nicht berechnet) 60,00 EUR pro Stunde 

Reisekosten Experte 
(bei Entfernungen > 150 km einfache Fahrt erfolgt ein 
pauschaler Zuschlag von 50,00 €) 

0,3 EUR pro Kilometer 

 

Reisekosten Zertifizierungsstelle 0,3 EUR pro Kilometer 

Antragsbearbeitung auf Verlängerung der Geltungsdauer des 
Zertifikats  90,00 EUR 

Verlängerung der Geltungsdauer des Zertifikats 150,00 EUR 

Honorar Experte  
(Prüfaufwand vor Ort, Fahrzeit wird nicht berechnet) 60,00 EUR pro Stunde 

 

Reisekosten Experte 
(bei Entfernungen > 150 km einfache Fahrt erfolgt ein 
pauschaler Zuschlag von 50,00 €) 

0,3 EUR pro Kilometer 

Ablehnung des Antrages 180,00 EUR 

* alle Preise zzgl. geltender Mehrwertsteuer 
 
Die Teilnahme am jährlichen Workshop / Erfahrungsaustausch ist für zwei 
Mitarbeiter zertifizierter Fachunternehmen kostenlos. 
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